
UV-Recht Aktuell 03/2014 - 147 - 

 
vom 18.02.2014  
- Rechtsprechung - DOK 121.14:514.1:543.11 
 
1. Zur Haftung des Bevollmächtigten eines ungarischen Unternehmers ohne Sitz in 

Deutschland für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (hier: Unternehmen der 
Fleischbearbeitung).  

 
2. Zu den Voraussetzungen einer Entsendung gemäß § 5 SGB IV. Fehlerhafte D/H-101-

Bescheinigungen haben keine rechtliche Bindungswirkung (hier: Bescheinigungen der 
ungarischen Nationalen Kasse für Gesundheitsversicherung). 

 

§§ 150 Abs. 2 S. 2, 130 Abs. 2 SGB VII, § 5 SGB IV 
 
Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 03.07.2013 – L 17 U 235/08 –  
Bestätigung des Urteils des SG Köln vom 07.11.2008 – S 18 U 17/05 – 
 

Streitig war, ob die beklagte BG den Kläger als Haftungsschuldner für Beitragsansprüche gegen 
eine ungarische Firma in Höhe von ca. 487.000 € in Anspruch nehmen konnte (§ 150 Abs. 2 
S. 2 SGB VII i.V.m. § 130 Abs. 2 SGB VII). Die ungarische Firma hatte im Rahmen von Werk-
verträgen in Ungarn wohnende Arbeitnehmer nach Deutschland zur Arbeit in Betrieben der 
Fleischbearbeitung geschickt. Der Beklagte wandte gegen den Haftungsbescheid ein:  Zum ei-
nen sei er kein Bevollmächtigter der Firma gewesen. Zum andern seien die in Deutschland täti-
gen Mitarbeiter der ungarischen Firma aufgrund einer Entsendung gemäß § 5 SGB IV versiche-
rungsfrei gewesen. Die zuständige ungarische Sozialversicherungsbehörde, die Nationale Kas-
se für Gesundheitsversicherung (OEP), hatte D/H-101-Bescheinigungen ausgestellt, wonach 
die in Deutschland tätigen Arbeitnehmer ausschließlich dem ungarischen Sozialversicherungs-
recht unterfielen (nach Ansicht des Klägers mit konstitutiver Wirkung). Sie bestätigte ferner eine 
nennenswerte Produktionstätigkeit der Firma in Ungarn. Im Rahmen eines strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahrens gegen Verantwortliche der Firma wurde jedoch keinerlei Produktionstätig-
keit in Ungarn im Bereich Fleischverarbeitung festgestellt. Die Beklagte verwies darauf, dass 
sowohl das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wie der BGH Entsendebescheinigungen 
keine konstitutive Wirkung beimäßen.  
 
Das LSG die Rechtmäßigkeit des Haftungsbescheides bestätigt. Der Kläger hafte gemäß 
§§ 150, 130 SGB VII neben der ungarischen Firma als Gesamtschuldner für die Beiträge zur 
gesetzlichen UV. Der Kläger sei sehr wohl Bevollmächtigter dieser Firma gewesen. Er sei von 
der Firma als Bevollmächtigter bestellt worden. Ferner habe das ungarische Unternehmen kei-
nen Sitz in Deutschland gehabt.  
 
Weiterhin habe es für die in Deutschland tätigen Arbeitnehmer der ungarischen Firma auch 
keinen Entsendetatbestand gegeben, der die Beitragspflicht ausschließen würde. Die D/H-
101-Bescheinigungen hätten vorliegend keine rechtliche Bindungswirkung, da sie „offen-
sichtlich fehlerhaft“ seien. Eine Entsendung setze eine mögliche Weiterbeschäftigung der Be-
schäftigten nach Rückkehr ins Entsendeland voraus. Die in Deutschland eingesetzten ungari-
schen Arbeitnehmer seien jedoch nur für den Einsatz in Deutschland eingestellt worden. Eine 
Weiterbeschäftigung in Ungarn habe es nicht gegeben. Bei den umfangreichen Ermittlungen 
gegen die Firma sei an keiner Adresse in Ungarn eine Produktionstätigkeit – insbesondere in 
der Fleischverarbeitung – festgestellt worden. Daher seien auch die Schreiben der OEP, wo-
nach es in Ungarn eine nennenswerte Produktion gegeben habe, „nachweislich falsch“. Infolge-
dessen seien die Voraussetzungen des § 5 SGB IV nicht erfüllt und die Beitragspflicht zur deut-
schen gesetzlichen UV anzunehmen. 

 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 03.07.2013  
– L 17 U 235/08 –  
wie folgt entschieden: 
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